

















































































	FeuerOrdnung/ Wie solche hiebevorn von Einem Erbarn Rathe/ der Churf. Sächs. freyen BergStadt Freyberg, Für gemeine Bürgerschafft daselbsten/ zusammen getragen [den 31. Januarii, Anno 1642.]
	Titelblatt
	Bürger=Eyd.
	[Ohne Titel]
	Der Erste Theil. Was massen ein ieder fleissige Vorsorge tragen/ und damit FeuersNoth/ so viel immer möglichen verhütet werden möge/ gute Auffacht haben soll.
	Der Ander Theil. Welcher gestalt/ in entstehender FeuersNoth/ (die Gott der Allmechtige Väterlich verhüten wolle) ein ieder sich verhalten soll.
	Der dritte Theil. Wessen nach gelescheten oder gedämpffeten Fewer/ man sich zu verhalten haben.



